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A n t rag 

der Abgeordneten A l..itä 41f'3(J~q 1$ ta. 
und Gellossen 

betreffend Abänderung des Bundesgesetzes Nr.. 138/1.969 

KrelJsstatistikgesetz. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom .0 •••• ' mit dem das 
Krebsstatistikgesetz, BGB1.Nr.138/1969 
abgeändert "vird 

Der Nationalrat hat bese/hlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 6.März 1969, BGBI.Nr.138, über die 

statistische Erfassung von Geachwulstkrankhei"t;en (Krebs-· 

statistil(gesetz) "vird wie folgt abgeändert: 

Der Absatz 2 des § 1 hat zu lauten wie folgt: 

lt(2) Gegenstand der Erhebungen sind die Angaben 

zur Person sowie ~ber Art, Lokalisation und 

Verlauf der Erkranlcung. tI 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung betraut. 
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B a g r ti n dun g 

Bei der Krebsstatistik handelt es sich UIll eine 

Schicksalsstatistik, die es ermöglichen soll, von 

der ersten Ivleldullg an den Verlauf der Krankheit zu 

verfolgen. Es. ist daher erforderlich, die späte~ 

einlangenen Meldungen mit der ersten Heldung zusammen­

zubringen. Dazu ist es unerläßlich, sämtliche Personen­

angaben einschließlich des Namens festzuhalten, weil 

sonst der beabsichtigte Erfolg nicht erzielt werden 

I{ann. 

Im übrigen darf festgestellt werden, daß sämtliche 

mit der Durchführung des Gesetzes befaßten Personen 

qualifizierten Verschwiegenheitspflichten unterliegen. 

Es ist daher dafür die Gewähr gegeben, daß die Offen­

barung von Geheimnissen an dritte Personen ausge­

schlossen ist. 

In formeller Hinsicht wolle der Antrag dem Sozial­

ausschuß zugewiesen verden o 
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